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GELEITWORT  
ZUR ZWEITEN AUFLAGE

Als 2016 die erste Ausgabe dieser praxisbetonten Antwort auf 
eine sehr häufige Frage ›Wie werde ich Beirat oder Aufsichts-

rat‹ erschien, war klar: Für dieses Werk wird es nicht bei einer Auf-
lage bleiben. Die zweite kommt schneller als angenommen.

Rudolf X. Ruters Spezialität ist es, Themen  aufzugreifen, 
die noch nicht ›in‹ sind. Er ist ein Visionär. ETHIK in der 
 WIRT SCHAFT und Rudolf X. Ruter sind untrennbar miteinander 
verbunden. Er hatte bereits 2015 das damals noch ziemlich unpopu-
läre Thema ›Tugenden eines ehrbaren Aufsichtsrats‹ aufgegriffen und 
mit seiner unnachahmlichen charmanten, professionellen und un-
entrinnbaren Hartnäckigkeit in der ersten Reihe positioniert.

Ethik ist auch ein wichtiger Baustein im Inhalt dieses Buches. 
Es ist kein Ratgeber, kein ›Büchlein‹. Es ist keine Checkliste und 
erhebt auch keinesfalls – auch das ist Ethik – Anspruch auf Erfolgs-
garantie. Das macht es so wertvoll und das macht auch die zweite 
von noch mehreren Auflagen aus.

Wer auf der Suche nach einem Aufsichtsrat-Mandat unweiger-
lich bei diesem Buch landet, wird auch zu innerer Einkehr ange-
halten. Warum soll es ein Aufsichtsratsmandat sein? Kann es auch 
ehrenamtlich in einer NGO sein? Will ich mich in guten wie in 
schlechten Zeiten an ein Unternehmen binden? Man kann sich 
als Aufsichtsrat bekanntlich nicht einfach verabschieden, wenn es 
schwierig wird. Ganz im Gegenteil.

Wirecard hat gezeigt, dass ein Aufsichtsrat nicht nur einen guten 
Leumund und operative Erfahrung in klangvollen Unternehmen 
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braucht. Mit diesem Imagetransfer ist es nicht weit her, wenn Mut 
gefordert ist und ethisch verantwortungsvolles Handeln zum Wohle 
des Unternehmens. Das kann für eine einzelne Person unangenehm 
werden, aber das muss man sich ›Vorher‹ überlegen. Denn es gibt 
immer auch ein ›Nachher‹. Das kann gut gehen, kann aber auch 
im Verlust von persönlicher Reputation und Vermögen münden.

Die Besetzung des Wirecard-Aufsichtsgremium birgt ausrei-
chend Lernpotenzial für eine (Worst-)Case-Study. Die einzelnen 
Mitglieder dürften alle von einer Person ausgewählt worden sein, 
nicht nach dem Prinzip der Diversität, sondern eher nach der 
Kompatibilität. Immerhin war es eine Frau, die einen inhaltlich 
brillanten Brief an den Vorsitzenden des Gremiums geschrieben 
hat, um sofort danach ihr Mandat niederzulegen. Der Brief blieb 
ohne Folgen. Hoffentlich bleibt auch sie ohne Haftungsfolgen.

Knapp nach Wirecard ist in Österreich der Commerzialbank-
Skandal bekannt geworden. ›Handverlesene‹ Aufsichtsräte haben 
in dieser ehemaligen Raiffeisenbank ein hilfloses Aufsichtsgremium 
gebildet, allesamt aus soliden Handwerksberufen rekrutiert. Glaubt 
man den Medienberichten, waren sie alle ahnungslos und dem Vor-
stand willfährig ergeben. Handwerk hatte in diesem Fall keinen 
goldenen Boden, zumindest hat der Boden nun ein großes Loch, 
von dessen tödlichem Sog selbst mittelgroße Unternehmen hinein-
gezogen wurden.

Über all dem steht eine bemerkenswerte Unwissenheit der 
Öffentlichkeit über die Rechte und Pflichten eines Aufsichtsgre-
miums. Die Mehrheit der Aufsichtsräte geht hochprofessionell, ver-
antwortungsbewusst und unter bewusster Auslassung von Medien-
Auftritten ihrer Tätigkeit nach. Allerdings entsteht aus den Medien-
berichten über die wenigen, sehr gut verdienenden ›Medienstars‹ 
aus der Aufsichtsratslandschaft in Kombination gerichtsanhängiger 
Verfahren ein realitätsfernes Bild des Aufsichtsrates.

Es ist daher das erste Gebot, bevor man sich überhaupt mit 
der Möglichkeit der Annahme eines Mandates befasst, umfassende 
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Informationen aus soliden Quellen einzuholen; seriöse Quellen, wie 
dieses fundierte Buch eine ist.

Ich empfehle allen Akteuren der Corporate Governance dem 
Understatement treu zu bleiben. Es muss z. B. keine Fort- und 
Weiterbildung im feudalen Ambiente sein, dessen Anmietkosten 
bereits zum Großteil in die Teilnehmergebühren fließen. Gerade 
der Aufsichtsrat wird in ›seinem Unternehmen‹ den Vorhang weg-
ziehen und ›hinter die Kulissen‹ schauen müssen. Es empfiehlt sich, 
bereits bei der Fort- und Weiterbildung ebenso wie bei der Wahl 
des künftigen Unternehmens ›Hochglanz‹ zu entsagen.

Seit das Buch ›Wie Sie Beirat oder Aufsichtsrat werden‹ von 
Rudolf X. Ruter in der 1. Auflage erschienen ist, hat sich die Welt 
vollkommen verändert. Wo werden wir stehen, wenn die dritte 
Auflage erscheint?

Ich wünsche Ihnen weiterhin interessante Erkenntnisse über die 
Tätigkeit des Aufsichtsrats, über sich selbst und über den für jeden 
individuellen Weg, der einzuschlagen ist.

Hamburg, April 2021 Viktoria Kickinger

Viktoria Kickinger (*1952), Mitglied in verschiedenen österreichischen 
Aufsichtsräten, Gründerin sowie Gesellschafterin von Director’s Channel 
und Directors Academy, Aufsichtsrätin

»Ein Aufsichtsrat muss in der Krise von jetzt auf gleich sehr 
viel Zeit für seine Aufsichtsverantwortlichkeiten aufwenden. 
Dafür muss er vorher vorbereitet sein. In der Krise selbst ist 
keine Zeit mehr für Lernen und Üben«.

Viktoria Kickinger 
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Seit der Veröffentlichung der ersten Auflage im Sommer 2016 ist 
viel passiert im Bereich der Deutschen Corporate Governance 

und in der dazugehörenden ›Beirats- und Aufsichtsratslandschaft‹.
Corporate Governance ist seit einigen Jahrzehnten der zu-

sammenfassende Begriff für eine ordnungsgemäße, erfolgreiche 
Unternehmensführung, Unternehmenssteuerung und Unterneh-
menskontrolle. Nicht nur die Wirtschaft selbst, sondern insbeson-
dere die Wissenschaft und immer mehr auch die Öffentlichkeit 
strapazieren bei allfälligen Wirtschaftsskandalen und Zusammen-
brüchen diese Begrifflichkeit. Schnell werden bestehende Gesetze, 
Richtlinien, Leitsätze und allgemeine Anregungen überarbeitet bzw. 
neu herausgegeben, um immer detaillierter ›gute‹ Corporate Gover-
nance weiter zu entwickeln und vorzuschreiben (z. B. ARUG II1, 
Novellierung DCGK für kapitalmarktorientierte Unternehmen2, 
erstmaliger Deutscher-Public-Corporate-Governance-Musterkodex 
(D-PCGM) für alle öffentlichen Unternehmen3).

Zahlreiche, teils spektakuläre Wirtschaftsskandale (z. B. Apo-
thekenrechenzentrum AvP4, Commerzialbank Mattersburg5, VW-
Abgas-Affäre6, Wirecard7) deckten eklatante Schwächen in ›geleb-
ter‹ Corporate Governance auf. Gehalts- und Abfindungsexzesse 
werden in der Öffentlichkeit immer stärker thematisiert8. »Der 
Wirecard-Skandal hat die Schwächen deutscher Aufsichtsräte offen-
bart. Investoren fordern nun kürzere Amtszeiten, der Gesetzgeber 
mehr Expertise«9 und eine sofortige Verschärfung der Gesetze (vgl. 
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den intensiv und kontrovers diskutierten10 Entwurf eines Gesetzes 
zur Stärkung der Finanzmarktintegrität vom 26. 10. 2020 (FISG)11 
bzw. den Referentenentwurf eines zweiten Gesetzes zur Teilhabe 
von Frauen an Führungspositionen vom 16. 01. 2020 (FüPoG 
II)12). Manche verlangen sogar »das deutsche Corporate Gover-
nance System von Grund auf umzuarbeiten«13. So wird u. a. die 
Deutsche Börse den Deutschen Aktienindex (DAX) im September 
2021 von 30 auf 40 Unternehmen erweitern14.

Die Akzeptanz von Aufsichtsräten und Beiräten15 steigt. Die 
meisten Aufsichtsräte in der derzeitigen Krise sind mit ihren Leis-
tungen (noch) zufrieden16. Trotzdem stehen zahlreiche Mitglieder 
einzelner Aufsichtsgremien vermehrt im Rampenlicht der Öffent-
lichkeit und gelegentlich sogar im Interesse der Gerichtsbarkeiten17. 
In den Medien werden u. a. Aspekte diskutiert wie z. B. »Kabarett 
statt Kontrolle?«18, »Was Aufsichtsräte mit Gartenpartys gemein 
haben?«19. 

Bei der erforderlichen Fort- und Weiterbildung von Mitgliedern 
in Aufsichtsgremien ist eine regelmäßige Berichterstattung Pflicht 
geworden. Zur Hauptversammlungssaison 2021 werden die Proxy 
Advisors das Thema Weiterbildungsnachweis, wie in der Empfeh-
lung D.12 des aktuellen Deutschen Corporate Governance Kodex20 
formuliert, in ihre Guidelines aufnehmen. Demnach soll jedes Auf-
sichtsratsmitglied – so die dringende Empfehlung – seine Weiter-
bildungsmaßnahmen jährlich im Geschäftsbericht offenlegen.

Manche fordern sogar für Aufsichtsräte einen hippokratischen 
Eid21. Meiner Meinung nach aber kann eine ›gute‹ Corporate Go-
vernance nicht per Gesetz und entsprechenden Bestrafungen und 
Sanktionen erzwungen werden22.

Was wir brauchen in der fortlaufenden Corporate-Governance-
Diskussion ist ein Perspektivenwechsel: weg von der Governance des 
Unternehmens hin zur persönlichen Governance des Topmanagers23. 
Jedes einzelne Aufsichtsratsmitglied bzw. Beiratsmitglied in Person 
ist ›das‹ wesentliche Element einer guten Corporate Governance. 
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Es geht dabei um ein neues Managementverständnis: um reflek-
tierte Selbsteinschätzung und Selbstüberprüfung, um ethisches Ma-
nagement, um eine dienende Führung24 im Sinne von »Führung ist 
kein Rang, keine Position, die man erreicht. Führung ist ein Dienst, 
der erwiesen wird«25. Wir müssen weg vom ›kaufbaren Ehrmann‹ 
hin zum ›ehrbaren Kaufmann‹26. Eine in vielen Belangen vielfältige 
und umfassende Unabhängigkeit ist dabei der wichtigste aller ›Per-
sonal-Governance-Grundsätze‹. Dieser Grundsatz konkretisiert die 
eigenen und fremden Ansprüche an Haltung und Verhalten von 
Beiräten und Aufsichtsräten (und natürlich auch von Vorständen 
und sonstigen Führungskräften).

Ohne Frage ist die deutsche Corporate Governance im Um-
bruch und es ist »Zeit für ein neues Selbstverständnis«27. Alle haben 
nur ein Ziel: die möglichst allumfassende Beschreibung ausführ-
licher Standards bzw. Grundsätze guter Corporate Governance. 
Neben Systemen und Prozessen stehen dabei oftmals nur Vergü-
tungsfragen in einem ausführlichen Fokus. 

Das wesentliche Element, der Mensch in dem sehr diffizilen 
und komplexen System (genannt Unternehmung) mit seinen 
unterschiedlichen Verantwortungsbereichen wird dabei nur mit 
allgemeinen Anregungen diskutiert. Dabei sind nicht nur die man-
datierten, sondern ganz besonders die zukünftigen Mitglieder von 
Aufsichtsgremien persönlich gefordert. 

Nach wie vor sind die wesentlichen Erfolgsfaktoren einer wir-
kungsvollen ›Corporate Governance‹ die Ausprägung einer ›Perso-
nal Governance‹ mit folgenden Aspekten28:
• Unabhängigkeit der Aufsichtsgremienmitglieder
• Gelebte Wertschätzungskultur und Ethik aller Aufsichtsgre-

mienmitglieder 
• Richtiges und transparentes Rollenverständnis aller Aufsichts-

gremienmitglieder
• Professionalität und fachliche Qualifikation aller Aufsichtsgre-

mienmitglieder
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• Vorbildfunktion und Führungskultur insbesondere des Vorsit-
zenden des Aufsichtsgremiums

• Transparente und ehrliche Kommunikation nach innen und 
außen

• Mit kritischer Distanz ausgestaltete Zusammenarbeit zwischen 
Vorstand und Aufsichtsgremium als Leitlinie29

Der Ruf nach jüngeren und diversen, qualifizierteren und verant-
wortungsvolleren, engagierteren und offen für Neues, unabhän-
gigen, glaubwürdigen und ehrbaren Beiräten und Aufsichtsräten 
mit besonderen Fähigkeiten (u. a. Digitalisierung, Cyber Security, 
Künstliche Intelligenz, Krisenresilienz, Nachhaltigkeit) und vor al-
lem einem stabilen und akzeptierten Wertekompasse mit Mut zur 
Konfliktfähigkeit wird immer lauter. Wer glaubt, diese Fähigkeiten 
zu besitzen, sollte schnell in der deutschen Aufsichtsratslandschaft 
sichtbar werden, damit bald seine entsprechende Mandatierung 
erfolgen kann.

Hierbei wünsche ich allen Kandidaten weiterhin ausreichend 
Zuversicht und Durchhaltevermögen.

Stuttgart, April 2021 Rudolf X. Ruter

 

»Unabhängigkeit ist Ethos, kein Regulativ.« 

Rudolf X. Ruter
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